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Sprechzeiten:
Montag -Freitag08 -12 Uhr
Mittwoch14 -16 Uhr

IhreVIG-Anfragevom 19.08.2019;
zum Betrieb:"Caf& Weber" in79379 Müllheim,Bismarckstr.24

Freiburg,den30.08.2019
Unser Zeichen:380.0.10-505.002

hiermitbestätigenwirIhnenerneutden EingangIhres o.a.Antragesvom 19.08.2019

Wie Siewissen,siehtdasVerbraucherinformationsgesetz(VIG)eineHerausgabevon Kontrollbe-
richten nichtvor.AufgrundIhrerMitteilungvom 27.08.2019legenwirIhrenAntragdahingehend
aus,dassSieInformationennach8 2Absatz1 Nr.1 VIG zu allenDatenüberfestgestelltenicht
zulässigeAbweichungenvonAnforderungennachdem LebensmittelrechtsowieMaßnahmen und
Entscheidungen,dieim Zusammenhang mitden genanntenAbweichungengeiroffenwurden,in
dem genanntenBetriebfürdieBetriebsprüfungenderletzten5 Jahrewünschen.

Wirwerdenden von IhnenbenanntenBetriebzu IhremAntragund unsererAntwortinsbesondere
zurFrageinZiffer2 IhresAntragsgemäß $ 5 VIG anhören,wodurchsichdieEntscheidunggsfrist
um einenweiterenMonatverlängert.

WirweisenSiedaraufhin,dassgemäß 8 5 Abs. 2Satz4 VIG aufNachfragedesDritten(betroffe-
nerBetrieb)diesemderName unddieAdressedesAntragstellersoffenzu legenist.

AufgrundderVielzahlvon VIG Anfragen(aktuellerStand:59 laufendeAnfragen),dieüberdas
Online-Portal„FragDenStaat“hiereingegangensind,werdenwirhöchstwahrscheinlichIhrenAn-
tragnichtfristgerechtgemäß $ 5 Absatz2 VIG beantwortenkönnen.UnterAusnutzungallerzur
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Verfügung stehender Ressourcen werden wir die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs nach

Möglichkeit schnellstmöglich bearbeiten und bescheiden

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 € gemäß 8 7

Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenfrei. Allerdings kann dieser Verwaltungsaufwand überschritten

werden, wenn das betroffene Unternehmen Einwendungen erhebt oder gar den Rechtsweg be-

schreitet. In diesem Fall werden kostendeckende Gebühren und Auslagen vonIhnen erhoben.

Die BeantwortungIhrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründennur postalisch.

Mit freundlichen Grüßen

 


